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Die Bundesregierung hat für die Spekulanten in den Banken einen
Schutzschirm von unvorstellbarem Ausmaß aufgespannt. Dieses Banken-
Rettungspaket, das als Finanzmarktstabilisierungsgesetz auch von der
EU-Kommission abgesegnet wurde, belohnt unseriöses Verhalten an
den Kapitalmärkten und diskriminiert Erwerbstätige, die ihren staats-
bürgerlichen Pflichten Tag für Tag nachkommen. Durch fortwährende
Überbesteuerung wird insbesondere der erwerbstätige Mittelstand weiter-
hin bestraft.

Exemplarisch sei nur darauf hingewiesen, dass die Bundesregierung
nach wie vor am inzwischen wieder realitätsfernen Grundfreibetrag nach
§ 32a EStG, der das Existenzminimum freistellen soll, festhalten will,
obwohl die Verbraucherpreise für Energie und Lebensmittel in den letzten
Jahren exorbitant gestiegen sind. Ebenso soll die Tarifstruktur der
Einkommensteuer beibehalten werden, obwohl durch das Nominal-
wertprinzip eine mehr und mehr inflationäre Besteuerung im Progres-
sionsbereich, in den nunmehr auch Durchschnittsverdiener hinein-
gewachsen sind, eingetreten ist. Allerdings schlägt das BMF vor, in
Anlehnung an den Siebenten Existenzminimumbericht im geplanten
Familienleistungsgesetz den Kinderfreibetrag um weitere 24 € aufzu-
stocken. Das ist ein Jahresbetrag!!! Der mündige Steuerzahler muss
sich dabei wohl veralbert vorkommen. 

Der Sparsinn der Bürger ist vielen Politikern auch ein Dorn im Auge.
Zur Belebung der an die Wand gefahrenen Wirtschaft sollen die Bürger
zu den früher arg gescholtenen Konsumidioten mutieren, obwohl die
Jugend doch immer mehr Spielgeräte vom Handy bis zur Trinkflasche
konsumiert. Dass deutsche Wirtschaftsführer in den letzten Jahren
Milliarden an Volksvermögen auf fernen unbekannten Märkten aus Groß-

mannssucht verschleudert haben und sich privatisierte Staatsbetriebe
ebenfalls daran beteiligt haben, wird in der politischen Diskussion vor-
nehm verschwiegen. Jetzt will sogar die Automobilindustrie mit ihren
Finanzierungsinstituten unter den Banken-Schutzschirm schlüpfen.
Erwünscht wäre wohl noch eine völlige Sozialisierung von Verlusten der
Großindustrie. Der Mittelstand kann ja die Steuermittel aufbringen, die
durch Misswirtschaft auf den Weltmärkten bei den Konzernen zu Verlust-
rücktrag und Verlustvortrag geführt haben und noch führen werden.

Jüngstes Beispiel für eine bürgerfreundliche Steuerpolitik ist der
Vorschlag zur „erbschaftsteuerlichen Begünstigung der Kernfamilie“
hinsichtlich eines von Witwen oder Witwer ererbten Eigenheims. Die
Freistellung soll davon abhängig gemacht werden, dass der überlebende
Ehegatte mindestens 10 Jahre lang nach dem Tod seines Ehepartners
das Eigenheim selbst nutzt. Diese Voraussetzung dürfte trotz der
gestiegenen Lebenserwartung in Deutschland relativ selten gegeben
sein. Der Fiskus kann daher mit erheblichen Beträgen an Erbschaftsteuer
rechnen. Diese Erbschaftsnachsteuer wird aber auch fällig, wenn der
überlebende Ehegatte ein Alters- oder Pflegeheim aufsuchen muss. Dann
würde dieses Steuerschlupfloch wieder geschlossen. Andererseits wird
das Eigenheim als Altersvorsorge bei der Riester-Rente gefördert. Ob
die Gesetzgebungshelfer die Realität im Auge hatten, erscheint sehr
fraglich. Während über Banken ein riesiger Schutzschirm aufgespannt
wird, lässt die Bundesregierung den erwerbstätigen Steuerzahler im
Regen stehen. Vielleicht kann der Bundesfinanzminister für die geplanten
Gesetzesvorhaben eine Erklärung geben. Hat er doch Anfang November
in einer Berliner Schule höchst erfolgreich den Märchenonkel gespielt.
Von Interesse wäre vor allem, wie er die Mär von der Gleichmäßigkeit
der Besteuerung präsentieren würde.

Z---Steu-Beiträge
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Verfassungsbeschwerde gegen das BFH-Urteil vom 11.09.2008 –
VI R 13/06 zur steuerfreien Kostenpauschale von Abgeordneten
ZSteu Heft 3/2004 vom 8. Juni 2004: Die Eheleute Dr. Michael und Dr. Sabine Balke veröffentlichen ihre
Klage vom 20. April 2004 an das Finanzgericht Münster wegen der steuerfreien Kostenpauschale der
Abgeordneten. Die Klage blieb erfolglos. Auch vor dem Bundesfinanzhof fanden die Eheleute keine
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Gnade (ZSteu 2008, S. R-897). Abgeordnete haben einen besonderen verfassungsrechtlich geregelten
Status. So der Bundesfinanzhof.  Sie sind also etwas Besonderes. Sie sind privilegiert. Privilegien von
politischen Eliten, oder solchen, die sich dafür halten, gab es im Mittelalter. Das Mittelalter ist abge-
schafft. Die Privilegien für Besondere sind es nicht. Noch nicht! Weil die weniger besonderen Bürger
sich nicht wehren. Wer sich aber nicht wehrt, wird zum Opfer. Aber wie wehren? Nun in einer Hinsicht
sind Abgeordnete wirklich etwas Besonderes. Sie sind wählbar. Also auch abwählbar. Vorerst aber
kämpfen die Eheleute Balke mit dem Schwert der Verfassungsbeschwerde. Ihnen dankt Jonas.
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Oberfinanzdirektion Karlsruhe

Änderungen bei der Lohnsteuer-
Ermäßigung 2009

OFD Karlsruhe, Schreiben vom 17.10.2008
S 2365/14 - St 144

Für das Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren 2009
wird insbesondere auf folgende Neuregelungen
hingewiesen:

1. Entfernungspauschale (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und
Abs. 2 EStG)

Über die Verfassungsmäßigkeit der Neuregelung
der Entfernungspauschale ab 2007 hat am
10.9.2008 die mündliche Verhandlung vor dem
Bundesverfassungsgericht stattgefunden. Bis
die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
vorliegt, kommt im Lohnsteuer-Ermäßigungs-
verfahren 2009 weiter eine vorläufige Berück-
sichtigung der ungekürzten Entfernungspau-
schale im Wege der Aussetzung der Vollziehung
in Betracht (s.a. BMF-Schreiben vom 4.10.2007,
ZSteu 2007, S. 425, BStBl 2007 I S. 722).

Zu weiteren Einzelfragen im Zusammenhang mit
der Entfernungspauschale wird auf das BMF-
Schreiben vom 1.12.2006 (ZSteu 2007, S. 9,
BStBl 2006 I S. 778) hingewiesen.

2. Schulgeld an Privatschulen (§ 10 Abs. 1 Nr. 9
EStG)

Im Jahressteuergesetz 2009 ist eine gesetzliche
Neuregelung zum Sonderausgabenabzug von
Schulgeldzahlungen an Privatschulen geplant.
Hierdurch soll der EuGH-Rechtsprechung zur Be-
rücksichtigung von Schulgeldzahlungen an Schu-
len im EU/EWR-Ausland Rechnung getragen wer-
den. Die geplante Neuregelung soll bereits ab
dem VZ 2008 gelten. Bei noch nicht bestandskräf-
tigen Steuerfestsetzungen soll ein Abzug auch
für frühere Jahre zugelassen werden, auch wenn
die bisher erforderlichen schulrechtlichen Voraus-
setzungen nicht erfüllt sind (§ 52 Abs. 24b EStG-
E). Die Verabschiedung der Gesetzesänderung
bleibt jedoch abzuwarten. Der Abzug der Schul-
geldzahlungen ist auf den vorgesehenen Höchst-
betrag von 3.000 Euro je Kind zu begrenzen.

Im Hinblick hierauf wurde im Antrag auf Lohn-
steuer-Ermäßigung 2009 in Abschnitt D III Nr. 6
die neutrale Bezeichnung „Schulgeld an Privat-
schulen“ verwendet.

3. Antrag auf unbeschränkte Einkommen-
steuerpflicht (§§ 1 Abs. 3, 1a EStG)

Bei sog. Grenzpendlern ist für den Antrag auf
unbeschränkte Einkommensteuerpflicht nach
den §§ 1 Abs. 3, 1a EStG Voraussetzung, dass
90 % der Einkünfte der deutschen Einkommen-
steuer unterliegen oder die nicht der deutschen
Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte den
Grundfreibetrag von 7.664 Euro (bei Ehegatten
15.328 Euro) nicht übersteigen. Die Einkom-
mensgrenzen von 7.664 Euro/15.328 Euro wer-
den ggf. nach den Verhältnissen des Wohnsitz-
staates gekürzt. Aufgrund der zum 1.1.2008
vorgesehenen Änderungen bei der Ländergrup-
peneinteilung (BMF-Schreiben vom 9.9.2008)
ergeben sich für bestimmte Staaten (z.B. für
Bulgarien, Rumänien, die Tschechische Republik
sowie die russische Föderation) geringere
Kürzungen.

Die o.a. Änderungen machten eine Anpassung
der für den Antrag nach § 1 Abs. 3, 1a EStG
vorgesehenen Ermäßigungsvordrucke „Anlage
Grenzpendler EU/EWR“ bzw. „Anlage Grenzpend-
ler außerhalb EU/EWR“ erforderlich. Die neuen
Vordruckvorlagen können im Internet unter
http://www.fa-baden-wuerttemberg.de (Rubrik
Formulare -> Downloadangebot -> Einkommen-
steuer - Sonstige Formulare) abgerufen oder bei
Bedarf bei der Drucksachenverwaltung der Ober-
finanzdirektion Karlsruhe angefordert werden.

4. Altersgrenzen für die Berücksichtigung von
Kindern (§§ 32, 52 Abs. 40 Sätze 6 - 8 EStG)

Ab 2009 können volljährige Kinder grundsätzlich
nur noch bis zum 25. Lebensjahr berücksichtigt
werden. Die bestehende Übergangsregelung in
§ 52 Abs. 40 EStG hat 2009 nur noch Bedeutung
für behinderte Kinder und die Verlängerungs-
tatbestände nach § 32 Abs. 5 EStG. Behinderte
Kinder werden weiter berücksichtigt, wenn die
Behinderung vor dem 1.1.2007 und vor Vollen-
dung des 27. Lebensjahres eingetreten ist (§ 52
Abs. 40 Satz 7 2. Halbsatz EStG). Kinder, die
im Jahr 2006 bereits das 25., 26. oder 27. Le-
bensjahr vollendet und gesetzlichen Grundwehr-
dienst, Zivildienst oder einen befreienden Dienst
geleistet haben, werden noch über die Vollen-
dung des 27. Lebensjahres hinaus berücksichtigt
(§ 52 Abs. 40 Satz 8 EStG).

In den Ermäßigungsvordrucken 2009 wurden
bei den Angaben zu Kindern die diesbezüglichen
Fußnoten entsprechend angepasst.

5. Kinder, die ein freiwilliges soziales oder ökolo-
gisches Jahr leisten (§§ 32 Abs. 4 Nr. 2 Buchst. d,
52 Abs. 40 Sätze 4 und 5 EStG)

Für Kinder, die ein freiwilliges soziales oder öko-

logisches Jahr leisten, wurden durch das
Jugendfreiwilligendienstegesetz vom 16.5.2008
(BGBl 2008 I S. 842) neue Rahmenbedingungen
geschaffen und als Folgeänderung der Tatbestand
für die Berücksichtigung von Kindern über 18
Jahren in § 32 Abs. 4 Nr. 2 Buchst. d EStG neu
gefasst. Zudem wurden ebenfalls ein begüns-
tigtes neues europäisches Aktionsprogramm
(„Jugend in Aktion“) sowie ein entwicklungs-
politischer Freiwilligendienst („weltwärts“) auf-
gelegt.

In den Ermäßigungsvordrucken 2009 wurde bei
den Angaben zu über 18 Jahre alten Kindern
der Berücksichtigungstatbestand dementspre-
chend neu formuliert. Der Nachweis, dass das
Kind ein freiwilliges soziales oder ökologisches
Jahr leistet, ist weiterhin durch eine Bescheini-
gung zu erbringen, die der Träger des freiwilli-
gen sozialen oder ökologischen Jahres ausstellt.

6. Kinderbetreuungskosten (§§ 4f, 9 Abs. 5, 10
Abs. 1 Nr. 5 und 8 EStG)

Zu den gesetzlichen Voraussetzungen für den
Abzug von Kinderbetreuungskosten gehört, dass
der Steuerpflichtige für die Aufwendungen eine
Rechnung erhalten hat und die Zahlung auf das
Konto des Leistungserbringers erfolgt ist. Die
Vorlage dieser Nachweise mit der Steuererklärung
ist ab dem VZ 2008 nicht mehr materielle
Voraussetzung für den Abzug; das FA kann aber
die Vorlage der Belege im Rahmen der all-
gemeinen Ermittlungspflicht (§§ 85 ff. AO) ver-
langen.

Zur steuerlichen Absetzbarkeit von Kinder-
betreuungskosten wird im Übrigen auf das BMF-
Schreiben vom 19.1.2007 (ZSteu 2007, S. 41,
BStBl 2007 I S. 184) hingewiesen.

7. Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse,
Dienstleistungen und Handwerkerleistungen (§
35a EStG)

Bisher waren haushaltsnahe Beschäftigungsver-
hältnisse, Dienstleistungen und Handwerker-
leistungen nur begünstigt, wenn sie in einem
inländischen Haushalt des Steuerpflichtigen
ausgeübt bzw. erbracht wurden. Nach einer Än-
derung im Rahmen des Jahressteuergesetzes
2008 sind die Aufwendungen nunmehr in allen
noch nicht bestandskräftigen Fällen auch dann
begünstigt, wenn sie in einem innerhalb der
EU/EWR-Staaten liegenden Haushalt anfallen.
Abschnitt C III des Vordrucks LSt 3 ABC/I 2009
wurde entsprechend angepasst.

Ab dem VZ 2008 ist die Steuerermäßigung nur

Z---Steu-Verwaltungsanweisungen
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Bundesfinanzhof – Alle veröffentlichten Entscheidungen – Ungekürzte Originaltexte

a) Leitsätze aller BFH-Entscheidungen veröffentlicht am 12.11.2008:

17.07.2008 X R 40/07 EStG
Steuerbegünstigung des Gewinns aus der Veräußerung eines Unternehmens bei anschließendem 
Tätigwerden des Veräußerers für den Erwerber
Eine Veräußerung i.S. des § 16 EStG liegt auch dann vor, wenn der Übertragende als selbständiger
Unternehmer nach der Veräußerung des (Teil-)Betriebs für den Erwerber tätig wird. Originaltext: R-1023

13.08.2008 XI R 8/08 UStG / Richtlinie 77/388/EWG
Durchschnittssatzbesteuerung nach § 24 UStG – Überlassung des Eigenjagdrechts zum Einzelabschuss
– Veranstaltung von Treibjagden – Keine Bindung an nationale einkommensteuerrechtliche Beurtei-
lung der landwirtschaftlichen Dienstleistungen
Ein Land- und Forstwirt, der aus seinem Eigenjagdrecht heraus Dritten gegen Entgelt die Teilnahme an Treib-
jagden gestattet oder sonst die Möglichkeit des Einzelabschusses von Wildtieren einräumt, erbringt insoweit
keine land- und forstwirtschaftlichen Dienstleistungen i.S. von Art. 25 Abs. 2 5. Gedankenstrich i.V.m. An-
hang B der Richtlinie 77/388/EWG und damit keine Dienstleistungen, die der Durchschnittssatzbesteuerung
nach § 24 UStG unterfallen. Originaltext: R-1025

20.08.2008 I R 29/07 KStG / EStG / AO
Verdeckte Gewinnausschüttung gemäß § 8a KStG 2002 als kapitalertragsteuerpflichtige Beteiligungs-
erträge gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG 2002 – Nicht in einem Bruchteil
des Kapitals bemessene Vergütungen – Keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegenüber einer
„Überbesteuerung“ – Keine Exkulpation des Steuerpflichtigen i.S. des § 44 Abs. 5 EStG 2002
1. Eine verdeckte Gewinnausschüttung i.S. des § 8a KStG 2002 führt im Zeitpunkt der Leistung der Fremd-
kapitalvergütungen zu einem Beteiligungsertrag des Anteilseigners i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG
2002 (Bestätigung des BMF-Schreibens vom 15. Juli 2004, BStBl I 2004, 593, dort Tz. 11 ff.).
2. Von den Fremdkapitalvergütungen ist im Zeitpunkt der Leistung gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, § 44 Abs.
1 EStG 2002 Kapitalertragsteuer einzubehalten und abzuführen (ebenfalls Bestätigung des BMF-Schreibens
vom 15. Juli 2004, BStBl I 2004, 593, dort Tz. 5).
3. Es ist schuldhaft i.S. von § 44 Abs. 5 Satz 1 letzter Halbsatz EStG 2002, wenn der abführungsverpflichtete
Kapitalnehmer wegen bestehender Ungewissheiten über die Rechtswirkungen des § 8a KStG 2002 auf Anteils-
eignerebene von der ordnungsgemäßen Einbehaltung und Abführung der Kapitalertragsteuer absieht. Der 
Kapitalnehmer kann deswegen gemäß § 167 Abs. 1 Satz 1 AO i.V.m. § 44 Abs. 5 Satz 3 EStG 2002 durch
Nachforderungsbescheid des FA in Anspruch genommen werden (Anschluss an Senatsurteil vom 13. Septem-
ber 2000 I R 61/99, BFHE 193, 286, BStBl II 2001, 67). Originaltext: R-1027 
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23.07.08 II R 82/05 26.02.08 Keine Übertragbarkeit der Grundsätze des Erbvergleichs auf Vergleich der Erben mit nicht 
ZSteu 2008, R-385 am Nachlass beteiligten Dritten – Abschluss eines Vergleichs kein rückwirkendes Ereignis –

Bewertung einer Kapitalforderung

23.07.08 II R 10/06 16.01.08 Keine freigebige Zuwendung bewertbaren Vermögens bei Schenkung einer nicht atypischen
ZSteu 2008, R-316 Unterbeteiligung – Zurechnung von Betriebsvermögen bei Mitunternehmern – Verböse-

rungsverbot – Bindung des BFH an den erstinstanzlichen Klageantrag

23.07.08 II R 30/06 16.01.08 Erbschaftsteuerliche Erfassung von privaten Steuererstattungsansprüchen – Erwerb auf
ZSteu 2008, R-291 schiebend bedingter, betagter oder befristeter Ansprüche – Erwerbszeitpunkt und Steuer-

entstehungszeitpunkt

23.07.08 II R 45/05 16.01.08 Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH: Erwerb von Kapitalforderungen – Anrechnung 
ZSteu 2008, R-191 spanischer Erbschaftsteuer auf die deutsche Erbschaftsteuer – Vereinbarkeit mit der Kapi-

talverkehrsfreiheit

22.07.08 VI R 5/05 06.03.08 Verjährung von Lohnsteueransprüchen und Haftungsansprüchen
ZSteu 2008, R-473

22.07.08 V R 36/06 24.01.08 Zulässigkeit einer Feststellungsklage wegen Nichtigkeit eines Verwaltungsakts – Interesse 
ZSteu 2008, R-393 des Klägers an der baldigen Feststellung – Gesetzlich nicht vorgesehenes Vorverfahren als 

Zulässigkeitsschranke

22.07.08 I R 21/07 19.12.07 Vorrang abkommensrechtlicher Missbrauchsvermeidungsvorschriften bei der Erstattung von 
ZSteu 2008, R-439 Kapitalertragsteuern nach dem DBA-Schweiz 1971/1992

21.07.08 GrS 2/04 17.12.07 Änderung der Rechtsprechung zur Vererblichkeit des Verlustabzugs nach § 10d EStG – 
ZSteu 2008, R-251 Abgrenzung der Gesamtrechtsnachfolge zur sogenannten gespaltenen Tatbestandsverwirk-

lichung – Vertrauensschutz bei Aufgabe einer langjährigen höchstrichterlichen Recht-
sprechung – Änderung der Rechtslage

18.07.08 V R 2/06 08.11.07 Steuerbefreiung der Umsätze eines Sozialarbeiters, der im Auftrag eines gemeinnützigen, 
ZSteu 2008, R-119 umsatzsteuerbefreiten Vereins in der ambulanten Kinderhilfe, Jugendhilfe und Familien-

hilfe tätig ist

18.07.08 XI R 53/06 30.01.08 Hippotherapie als von der Umsatzsteuer befreite Heilbehandlung nach § 4 Nr. 14 UStG
ZSteu 2008, R-444

18.07.08 V R 62/06 20.12.07 Steuerfreiheit für die Vermittlung von Gesellschaftsanteilen nach § 4 Nr. 8 Buchstabe f 
ZSteu 2008, R-172 UStG 1993

18.07.08 V R 66/05 06.12.07 Umsatzsteuerfreiheit von Marketingleistungen und Werbeleistungen im Zusammenhang mit
ZSteu 2008, R-185 dem Vertrieb von Fonds-Anteilen

17.07.08 V R 54/06 24.01.08 Umsatzsteuerfreiheit von Umsätzen eines Pflegedienstes: Einhalten der 40 %-Grenze 
ZSteu 2008, R-301 bereits im vorangegangenen Kalenderjahr

17.07.08 VI R 62/06 28.02.08 Berichtigungsanzeige gegenüber unzuständigem FA
ZSteu 2008, R-429

16.07.08 IV R 7/06 27.09.06 Zusammenhang einer Bilanzänderung mit einer Bilanzberichtigung gemäß § 4 Abs. 2 EStG 
ZSteu 2007, R-69 – Verbindlichkeit als Betriebsvermögen

14.07.08 V R 61/05 06.12.07 Vorsteuerabzug aus der Rechnung einer GmbH – Feststellungslast für die Richtigkeit des 
ZSteu 2008, R-341 angegebenen Sitzes – Rechtsformneutralität

10.07.08 IV R 81/05 29.11.07 Behandlung von Investitionszuschüssen bei Einnahmeüberschussrechnung
ZSteu 2008, R-339

In einem finanzgerichtlichen Verfahren ergangene und rechtskräftig gewordene Entscheidungen binden nur die am Rechtsstreit Betei-
ligten und ihre Rechtsnachfolger (§ 110 Abs. 1 FGO). Durch eine Veröffentlichung von Urteilen bzw. Beschlüssen des Bundesfinanz-
hofs im BStBl Teil II werden aber die Finanzämter angewiesen, diese Entscheidungen auch in vergleichbaren Fällen anzuwenden.
Die obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder haben beschlossen, die folgenden neuen BFH-Entscheidungen im Bundes-
steuerblatt Teil II zu veröffentlichen und somit allgemein anzuwenden:

Datum Akten- Entscheidungs- Kurzbeschreibung
zeichen datum / 

ZSteu-Fundstelle

Anwendung neuer BFH-Entscheidungen mit ZSteu-Fundstellen
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09.07.08 IX R 80/06 04.03.08 Eine Bürgschaft des an einer GmbH wesentlich beteiligten Gesellschafters zugunsten eines
ZSteu 2008, R-450 Dritten zum Zweck der Gesellschaft stellt bei Inanspruchnahme nachträgliche Anschaf-

fungskosten i.S.v. § 17 EStG dar, wenn der Aufwendungsersatzanspruch gegen die GmbH 
nicht geltend gemacht wird

09.07.08 I R 18/07 23.01.08 Berücksichtigung von Verlustvorträgen bei als Regiebetrieb geführten Betrieben gewerb
ZSteu 2008, R-463 licher Art ohne eigene Rechtspersönlichkeit

07.07.08 IX R 45/07 15.01.08 Abziehbarer Aufwand bei abgekürztem Vertragsweg. Hierzu: BMF-Schreiben vom 7. Juli 
ZSteu 2008, R-234 2008 (ZSteu 2008, S. 191, Heft 13)

04.07.08 VIII R 13/05 19.12.07 Schenkweise Abtretung von Darlehensteilforderungen eines beherrschenden GmbH-Gesell-
ZSteu 2008, R-167 schafters an seine minderjährigen Kinder – Voraussetzungen für die Anerkennung eines 

Darlehensvertrags

02.07.08 VIII R 13/04 07.11.06 Sonderabschreibungen nach § 82f EStDV bei Gesellschafterwechsel
ZSteu 2007, R-41

30.06.08 V R 44/06 28.02.08 Haftung des Leistungsempfängers für vom Leistenden nicht abgeführte Umsatzsteuer – 
ZSteu 2008, R-402 Bindung nach § 118 Abs. 2 FGO

30.06.08 VII R 1/07 11.12.07 Wert der unentgeltlichen Zuwendung nach § 278 Abs. 2 AO - Schenkung unter Ehegatten
ZSteu 2008, R-311

26.06.08 IV R 92/05 13.12.07 Die Auflösung des bei Übergang zur Tonnagesteuer gebildeten Unterschiedsbetrag unter-
ZSteu 2008, R-288 liegt auch bei nachfolgender Betriebsaufgabe der Gewerbesteuer

26.06.08 IV R 62/05 29.11.07 Gewinnrealisierung bei Inkassotätigkeit
ZSteu 2007, R-245

25.06.08 III R 103/06 10.05.07 Korrektur eines Kindergeldbescheids nach § 70 Abs. 4 EStG – Abweichen der tatsächlichen 
ZSteu 2007, R-588 Einkünfte und Bezüge von der Prognoseentscheidung und Änderung der Rechtsauffassung

25.06.08 III R 82/04 15.12.05 Aufhebung der Kindergeldfestsetzung nach § 70 Abs. 4 EStG vor Ablauf des für den 
ZSteu 2006, R-234 Jahresgrenzbetrag maßgebenden Kalenderjahres

19.06.08 IX R 78/06 04.03.08 Keine nachträglichen Anschaffungskosten der unmittelbaren Beteiligung bei Übernahme 
ZSteu 2008, R-448 einer eigenkapitalersetzenden Bürgschaft für eine Gesellschaft durch einen nur mittelbar 

beteiligten Anteilseigner

17.06.08 I R 61/06 17.10.07 Bei der Berechnung eines Veräußerungsgewinns nach § 16 Abs. 2 EStG sind übernommene 
ZSteu 2007, R-434 Verbindlichkeiten, die aufgrund steuerrechtlicher Vorschriften nicht passiviert wurden, 

nicht gewinnerhöhend hinzuzurechnen

17.06.08 X R 17/05 12.12.07 Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums an Anteilen an einer durch Bargründung 
ZSteu 2008, R-217 errichteten Vor-GmbH und späteren Betriebsgesellschaft – Beginn der sachlichen Ver-

flechtung
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